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1 EINLEITUNG 

 Ausgangslage  

Im Rahmen der Sanierung der Sturzbüchelstrasse in der Gemeinde Wittenbach soll der Strassenraum 

aufgewertet werden. Gleichzeitig soll auf der Strasse eine Tempo -30-Zone eingeführt werden.  

 

 Auftrag  

Für die Abweichung von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten auf nicht verkehrsorientierten 

Strassen ist kein Gutachten notwendig. Aufgrund der Umstände wurde entschieden, ein Gutachten 

zu erstellen. Dieses Gutachten ist nachfolgend auszuarbeiten. Falls sich aufgrund der Untersuchung 

des Perimeters Massnahmenbedarf abzeichnet, sind geeignete Massnahmen auszuarbeiten.  

 

 Vorgehen  

Zu Beginn wird die Situation vor Ort verkehrlich analysiert. Danach ist auf Basis des Art. 108 SSV zu 

beurteilen, ob die Anforderungen für eine Herabsetzung der Geschwindigkeit erfüllt sind. Gemäss 

diesen Erkenntnissen sind Massnahmen vorzuschlagen.  

 

 Grundlagen  

 [1] Strassenverkehrsgesetz (SVG) SR 741.01 

 [2] Strassensignalisationsverordnung (SSV) SR 741.21 

 [3] Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen SR 741.213.3 

 [4] VSS-Lmpk 2. .7.`  Npmhcirgcpsle* Epslbj_ecl Qgafrucgrclª &Hsjg 0../' 

 [5] VSS-Lmpk 2. 0./  Ecmkcrpgqafcq Lmpk_jnpmdgj Grundabmessungen und Lichtraumprofil 

bcp Tcpicfpqrcgjlcfkcpª &Mir, /770' 

 [6] VSS-Lmpk 2. 051_  Ilmrcl* Qgafrtcpfìjrlgqqc gl Ilmrcl gl cglcp C`clcª &Hslg 0./.' 

 [7] Angaben über das Unfallgeschehen, Kantonspolizei St.Gallen 
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2 GRUNDLAGEN 

 Gesetzliche Grundlagen  

Nach Art. 32 Abs. 3 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01) kann die allgemeine Höchstge-

schwindigkeit nur mit einem Gutachten herab - oder heraufgesetzt werden.  

Art. 3 SVG  Befugnisse der Kantone und Gemeinden 

2
 Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnun-

ecl xsp Pcecjsle bcq Tcpicfpq xs cpj_qqcl, Y¡[ 

3
 Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr 

ecýddlcr qglb* tmjjqrìlbge slrcpq_er mbcp xcgrjgaf `cqafpìlir ucpbcl9 Y¡[ 

4
 Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner 

oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftversch mutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen 

von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der 

Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen 

Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders 

ecpcecjr ucpbcl, Y¡[ 

Art. 32 SVG  Geschwindigkeit  

3
 Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der 

zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat 

kann Ausnahmen vorsehen. 

 

In der Signalisationsverordnung (SSV, SR 741.21) wird zwischen verkehrsorientieren und nicht ver-

kehrsorientierten Strassen unterschieden. Bei nicht verkehrsorientierten Strassen entfällt die Notwen-

digkeit, für eine Abweichung von der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit ein Gutachten einzuholen.  

Art. 1 SSV   Inhalt, Abkürzungen und Begriffe 

9
 Verkehrsorientierte Strassen sind alle Strassen innerorts, die primär auf die Anforderungen des Motorfahr-

zeugverkehrs ausgerichtet und für sichere, leistungsfähige und wirtschaftliche Transporte bestimmt sind.  

Art. 2a SSV   Zonensignalisation 

2
 Die Zonensignalisation ist nur auf Strassen innerorts zulässig. 

5
 Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgängerzone» (2.59.3) sind 

nur auf nicht verkehrsorientierten Nebenstrassen zulässig. 

6
 Wird auf einem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse aufgrund der Voraussetzungen nach Artikel 

108 Absätze 1, 2 und 4 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt in eine 

Tempo-30-Zone einbezogen werden. 
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Gemäss Art. 108 SSV ist die Herabsetzung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit aus vier Gründen 

möglich. Unabhängig von dieser Regelung können Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen auch 

ohne die Begründung aus Abs. 2 eingeführt werden. Die Anordnung dieser Zonen stützt s ich dabei 

auf Art. 3 Abs. 4 SVG. Voraussetzung ist dabei das Vorhandensein der Verhältnismässigkeit.  

Art. 108 SSV  Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten  

1
 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer über-

mässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA 

für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a 

VRV) anordnen. 

2
 Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn:  

 a. eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;  

 b. bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;  

 c. auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann; 

 d. dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schad-

stoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren. 

3
 Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit kann auf gut ausgebauten Strassen mit Vortrittsrecht innerorts 

hinaufgesetzt werden, wenn dadurch der Verkehrsablauf ohne Nachteile für Sicherheit und Umwelt verbes-

sert werden kann.  

4
 Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 

3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Mass-

nahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszei-

ten beschränkt werden kann.  

4bis
 In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo -30-Zonen und Begeg-

nungszonen nur nach Artikel 3 Absatz 4 SVG. 

5
 Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig:  

 a. auf Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 120 km/h bis 60 km /h in Abstufungen von je 10 

km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen 

gemäss Ausbaugrad; 

 b. auf Autostrassen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 100 km/h bis 60 km/h in Abstufungen von je 

10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzwei-

gungen gemäss Ausbaugrad; 

 c. auf Strassen ausserorts, ausgenommen Autostrassen und Auto bahnen: tiefere Höchstgeschwindig-

keiten als 80 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;  

 d. auf Strassen innerorts: 80/70/60 km/h, tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen 

von je 10 km/h; 

 e. innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Artikel 22a bzw. 20 km/h nach Artikel 22b. 

6
 Das UVEK regelt die Einzelheiten für die Festlegung abweichender Höchstgeschwindigkeiten. Es legt für 

Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen bezüglich Ausgestaltung, Signalisation und Markierung die Anfor-

derungen fest.  
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3 ZIELE UND WIRKUNG 

 Ziele der Einführung einer Tempo -30-Zone 

Folgende Ziele werden mit der Einführung einer Tempo-30-Zone verfolgt.  

 Erhöhung der Verkehrssicherheit; 

 insbesondere für Schulkinder und weitere schutzbedürftige Nutzergruppen  

 Förderung der Koexistenz zwischen motorisiertem und nicht -motorisiertem Verkehr  

 Senkung der Geschwindigkeit des MIV (v85 < 35 km/h) 

 Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität 

 Berücksichtigung des flächigen Querungsbedürfnisses  

 Reduktion der Trennwirkung der Strasse 

 Gestaltung der Strasse als Aufenthaltsraum  

 Wirkung von Temporeduktionen  

3.2.1 Bessere Wahrnehmung der Situation  

Bei tieferen Geschwindigkeiten geschehen weniger Unfälle mit Verletzten. Forschungsergebnisse zei-

gen, dass die Wahrnehmung durch ein grösseres Sichtfeld (vgl. nachstehende Abbildung) bei 

Tempo 30 stark verbessert wird und somit die Wahrscheinlichkeit steigt, die Absichten der anderen 

Verkehrsteilnehmer frühzeitig zu erkennen und richtig einschätzen zu können. 

 

Sichtfeld bei 30 km/h und 50 km/h (bfu)  
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3.2.2 Redukti on Anhalteweg  

Niedrigere Geschwindigkeiten ermöglichen es, auf kürzeren Distanzen zum Stillstand zu kommen. 

Folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Anhaltewege bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h 

und 50 km/h auf. 

 

Anhalteweg bei 30 km/h und 50 km/h bei trockener Fahrbahn (bfu)  

3.2.3 Geringere  Mortalitätsrate und Unfallschwere  

Die Wahrscheinlichkeit bei einer Frontalkollision mit einem Personenwagen zu sterben nimmt bei ei-

ner Reduktion der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h um das 3 bis 4 -fache ab (siehe folgende 

Abbildung). 

 

Wahrscheinlichkeit, als Fussgänger bei einer Frontalkollision zu sterben (bfu)  

Gleichzeitig sinkt die Schwere der erlittenen Verletzungen. So ist eine Kollision mit einem Fahrzeug 

welches 50 km/h fährt vergleichbar mit einem  Sturz aus dem 3. Stock und eine Kollision mit einem 

Fahrzeug welches 30 km/h fährt vergleichbar mit einem Sturz aus dem 1. Stock (siehe Abbildung). 

 

Vergleich von Kollisionsgeschwindigkeit mit Stürzen aus Stockwerken (bfu)  
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4 ANALYSE IST-SITUATION 

 Perimeter und Strassenklassierung  

Die geplante Tempo-30-Zone befindet sich in der Gemeinde Wittenbach. Die Zone umfasst die fol-

genden Strassen: 

 Sturzbüchelstrasse, Gemeindestrasse 2. Klasse 

 Sonnhaldenweg, Gemeindestrasse 3. Klasse 

 

 

Strassenklassierung und Perimeter der Tempo -30-Zone 

 

 MIV  

Auf der Sturzbüchelstrasse gilt momentan eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Strasse ist 

mehrheitlich siedlungsorientiert gestaltet, weist im östlichen Abschnitt jedoch Fahrbahnbreiten bis 

6.00 m auf, was die Fahrzeuglenkenden teilweise zu hohen Geschwindigkeiten verleitet.  

 ÖV 

Im Perimeter verkehrt keine Linie des öffentlichen Verkehrs. Auf der Grüntalstrasse, an welche die 

Sturzbüchelstrasse angeschlossen ist, verkehren mehrere Linien des Busverkehrs, u.a. die Buslinie 4 

Richtung St.Gallen.  
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 Fuss- und Veloverkehr  

Für den Fussverkehr ist im östlichen Teil der Sturzbüchelstrasse ein Trottoir vorhanden. Im weiteren 

Perimeter wird der Fussverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt.  Über die Sturzbüchel-

strasse und den Sonnhaldenweg verläuft ein kantonaler Wanderweg. Für den Veloverkehr ist im Peri-

meter keine Infrastruktur vorhanden.  

 

Verlauf der Fuss - und Velorouten im Perimeter  

4.4.1 Besondere Schutzbedürfnisse  

An der Sturzbüchelstrasse befindet sich ein Standort der Stiftung Kronbühl. Die Stiftung betreibt Kitas 

und Tagesschulen für Kinder und Erwachsene mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Diese 

Nutzergruppe hat eine eingeschränkte kognitive Wahrnehmung und somit  ein erhöhtes Schutzbedürf-

nis.  

 Unfallgeschehen  

Zur Beurteilung des Unfallgeschehens wurde die von der Kantonspolizei geführte Unfallstatistik aus-

gewertet. Im Perimeter der geplanten Tempo -30-Zone ereigneten sich in den letzten 20 Jahren keine 

polizeilich registrierten Unfälle. Aus den Unfalldaten kann daher kein Mangel an der Strassenanlage 

abgeleitet werden.  

  
























